
Am Gericht

Juhui, ich bin kein 
Zürcher!
Es sollte ein Lausbubenstreich sein und der Versuch, das 
Heimweh nach der Innerschweiz abzumildern. Als Tatmittel 
wird ein Luzerner Wappen benutzt und aufgeklebt – am Au-
tokontrollschild. Die Strafverfolger 2nden das nicht lustig. 
Von Brigitte Hürlimann, 02.01.2019

Ort: Winterthur
Zeit: 1N. 0ovember 18NB
Fall-Nr.: /-1518NB5N881688M
Thema: Gissbrauch von Ausweisen und Schildern

Das ist die Zeschichte eines Gannes, der partout kein üRrcher sein will. 
Der erst mit seinem Wegzug in Pichtung 0orden den äatriotismus entdeckt 
hat – eine Kammende, spJte und dafRr umso he:igere, aber auch zwiespJl-
tige Liebe zur Innerschweiz, in der er geboren und aufgewachsen ist, die er 
allerdings als 4orrespondent einer Schweizer Tageszeitung nicht hart ge-

REPUBLIK republik.ch/2019/01/02/juhui-ich-bin-kein-zuercher 1 / 4

https://www.republik.ch/~bhurlimann
https://www.republik.ch/2019/01/02/juhui-ich-bin-kein-zuercher


nug kritisieren konnte. «ahrelang. Doch dann kommt der Tag der Wahrheit» 
mit der 0iederlassung im verhassten 4anton üRrich.

Der Gann ist heute xB «ahre alt, Vater eines Sohns im ärimarschulalter, und 
wenn er auf die A(Jre zurRckblickt, die mit einer Verurteilung per Straàe-
fehl geendet hat, konstatiert er vor allem eines» FIch bin der naivste Luzer-
ner, der im 4anton üRrich lebt.) 0ie, aber absolut nie mehr im Leben wird er 
sich nochmals zu einem solchen Lausbubenstreich hinreissen lassen. Der 
«u3 beschert ihm einen Eintrag im Strafregister, eine bedingte Zeldstrafe 
öN8 TagessJtze ; B8 UrankenO, eine /usse von j88 Uranken sowie Verfahrens- 
und Anwaltskosten, die in die Tausende gehen. Wahrlich ein teurer Spass.

Die Zeschichte beginnt im Gai 18NB. Der «ournalist lebt bereits seit einein-
halb «ahren im 4anton üRrich und besucht eines sch9nen Tages die Eltern 
in der üentralschweiz! mit dem Auto, selbstverstJndlich. Der Gann ist stol-
zer /esitzer von zwei alten, gerJumigen Volvo 1x8! Schwedenpanzer, wie 
man sie gemeinhin nennt. Üm die ?ldtimer zu schonen, fJhrt er 7eweils 
ein paar Gonate lang mit dem einen Wagen, dann wieder mit dem ande-
ren und hat sich dafRr eine Wechselnummer ausstellen lassen. Auf dieser 
prangt seit eineinhalb «ahren ein üRrcher Wappen – ein Stachel im Uleisch 
des 0euzRrchers. Er schJmt sich in Zrund und /oden. Ünd es kommt ihm 
ein Slogan in den Sinn, der in den N B8er-«ahren die Punde gemacht hat 
und seither immer mal wieder aufpoppt, in unterschiedlichen Varianten. 
Die 4ernbotscha: lautet» «uhui, ich bin kein üRrcher

Er aber, er ist ein üRrcher geworden. Ünd das 0ummernschild outet ihn.

Auf dem Heimweg von den Eltern macht er in einem Einkaufszentrum 
halt, st9bert durch die Autoabteilung und 2ndet 4leber mit den 4antons-
wappen drauf. Sie sind e3akt so gross wie die Wappen auf den 0ummern-
schildern, sogar leicht gew9lbt, ein dem ?riginal verblR(end Jhnliches Pe-
plikat. Der Gann kau: ein Set fRr acht Uranken, mit einem Luzerner und 
einem Schweizer Wappen drin. Er Rberklebt auf der Wechselnummer das 
üRrcher Wappen mit dem luzernischen und freut sich diebisch Rber seinen 
Einfall. 

Was ihm erst 7etzt bewusst wird» Die beiden Wappen sind sich verblR(end 
Jhnlich. /eide weisen auf der gleichen Seite eine blaue und auf der anderen 
Seite eine weisse UlJche auf. Der einzige Ünterschied zwischen den beiden 
4antonen liegt darin, dass Luzern die UarbKJchen mit einem senkrechten 
Strich trennt – und üRrich mit einem schrJgen Strich, der von oben nach 
unten oder von unten nach oben verlJu:, 7e nach Sichtweise. Wichtiges 
Detail» Der Heimweh-Luzerner hat den Sticker in Winterthur aufgeklebt. 
Damit begrRndet er die üustJndigkeit der üRrcher Staatsanwaltscha:. An-
dernfalls wJre der Uall den Luzerner Strafverfolgern Rbergeben worden. 
Auch dazu muss er spJter in zwei Einvernahmen e3akt Auskun: geben.

0och aber geniesst der «ournalist seine wiedergewonnene Lozärner Identi-
tJt, obwohl ihm rasch au(Jllt, dass niemand das verJnderte Wappen wahr-
nimmt! er muss die 4ollegen darauf aufmerksam machen, patrouillieren-
de äolizisten merken es nicht, und er fJhrt mit der abgeJnderten Wechsel-
nummer sogar zur Uahrzeugkontrolle, um einen der Schwedenpanzer vor-
zufRhren. Der 4ontrolleur habe alles ganz genau angeschaut, erzJhlt der 
Gann, am 0ummernschild aber sei ihm nichts aufgefallen. Der Sohn ist mit 
dabei, die beiden fahren zurRck nach Hause, und das grosse Schlitzohr sagt 
zum kleinen /egleiter» FSiehst du, dein äapa ist ein Siebesiech, niemand hat 
es bemerkt. Give me !veR)  

Das Schicksal wendet sich Anfang «uni.
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Der Siebesiech montiert wieder einmal die Wechselnummer um und fJhrt 
fRr einen Einkauf ins benachbarte Deutschland. In StRhlingen verstaut er 
die gefRllten Einkaufstaschen im 4o(erraum, da fJllt ihm auf, dass das 
0ummernschild fehlt – abgefallen, wegen einer kaputten Halterung. Hek-
tische Suche auf dem äarkplatz. 0ichts. Langsames üurRckfahren auf der 
gleichen Strecke, Ausschau halten nach einem 0ummernschild mit Rber-
klebtem Wappen. 0ichts. Der «ournalist meldet den Verlust umgehend 
bei den Schweizer /eh9rden. Ünd zwei Wochen spJter ru: prompt die 
4antonspolizei üRrich aus Andel2ngen an. Das Schild sei ihnen zugestellt 
worden. Er m9ge doch bitte vorbeikommen. Es gJbe ein äroblem.

Das äroblem heisst in der «uristensprache FGissbrauch von Ausweisen 
und Schildern), das ist ein Tatbestand des Strassenverkehrsgesetzes und 
damit ein Delikt, das bestra: wird. Erstmals in seinem Leben gerJt der bis-
her unbescholtene xB-«Jhrige in die GRhlen der Stra ustiz. /ei der po-
lizeilichen Einvernahme in Andel2ngen gibt er alles zu. üum Gotiv be-
fragt, spricht er von Firregeleitetem Lokalpatriotismus). Die äolizisten ver-
kneifen sich ein Schmunzeln. Sie reden von einer /agatelle, die vermutlich 
eine /usse zur Uolge habe, nicht h9her als 188 Uranken. Doch so glimpf-
lich kommt er nicht davon. Die Staatsanwaltscha: Winterthur5Ünterland 
nimmt Ermittlungen auf. Ünd es folgt eine zweite Einvernahme.

Langsam, aber sicher wird dem Gann die Sache ungeheuer. Er nimmt sich 
einen Anwalt, wJlzt sich nachts sorgengeplagt und schlaKos im /ett. Die 
Uolgen seines bermuts werden ihm allmJhlich bewusst. Eine /estrafung 
droht, 4osten – und das Schlimmste von allem» ein Eintrag im Strafregi-
ster. Der «ournalist hadert mit seiner Ehrlichkeit. HJtte er abgestritten, das 
Luzerner Wappen selbst aufgeklebt zu haben, hJtte er behauptet, das sei 
wohl ein Scherz irgendeines /ekannten gewesen, keine Ahnung, wer, dann 
wJre er wom9glich ungeschoren davongekommen. Ünd Rberhaupt, warum 
verfolgt die üRrcher Staatsanwaltscha: eine solche /agatelle  HJtte sie das 
Verfahren nicht einstellen k9nnen, so, wie es die Innerschweizer 4ollegen 
mit dem üuger Pegierungsrat /eat Villiger getan haben, dem Schlimmeres 
vorgeworfen wird als das Au leben eines Wappens

0ach der zweiten Einvernahme h9rt der «ournalist monatelang nichts 
mehr. Dann Kattert der Straàefehl ins Haus. 0ach /eratungen mit seinem 
Anwalt entscheidet sich der gestJndige WappenRberkleber, Schuldspruch 
und Strafe zu akzeptieren, den Uall nicht vor ein Zericht zu ziehen» aus 
Angst vor den Ümtrieben und vor zusJtzlichen 4osten.

Der üRrcher Pechtsanwalt Garc Engler hJtte die Angelegenheit eigent-
lich gerne gerichtlich RberprRfen lassen. URr ihn ist ein Schuldspruch 
beziehungsweise eine /estrafung aus zwei ZrRnden nicht zwingend»

– Erstens erfRlle sein Gandant den einschlJgigen Tatbestand nicht» Arti-
kel   Absatz N Litera e und f des Strassenverkehrsgesetzes. atlio ge is 
dieser 0orm bestehe darin, so Engler, dass das Au nden des Uahrzeug-
halters erschwert werde, indem beispielsweise üahlen geJndert oder 
abgedeckt wRrden. /eim blossen berkleben des Wappens sei dies 
nicht der Uall, die Uunktion des 4ontrollschilds sei nicht beeintrJchtigt 
worden» FDas hat sich im konkreten Uall deutlich gezeigt, der Uahrzeug-
halter wurde 7a sofort gefunden.)

– üweitens hJtte die Staatsanwaltscha: Artikel 61 des Strafgesetzbuches 
anwenden k9nnen. Dieser regelt die Straàefreiung und Einstellung des 
Verfahrens» FDie zustJndige /eh9rde sieht von einer Strafverfolgung, ei-
ner berweisung an das Zericht oder einer /estrafung ab, wenn Schuld 
und Tatfolgen geringfRgig sind.)
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F/eides sind spannende strafrechtliche Uragen, fRr deren /eantwortung 
sich ein Zang vor Zericht gelohnt hJtte. Aber eben» Gan muss es sich leisten 
k9nnen, auch fRr den Uall, dass man vor Zericht verliert), sagt Garc Engler. 
Der Eintrag im Strafregister werde im brigen zwei «ahre nach Ausstellung 
des Straàefehls wieder gel9scht.

Uazit fRr den gelJuterten ErsttJter, fortan vorbestra:en Lokalpatrioten und 
Siebesiech» Ausser Spesen ni3 gewesen. Ünd» 0ie vor den eigenen 4indern 
mit einem 7uristisch heiklen Lausbubenstreich prahlen.

Illustration: Friederike Hantel
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